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NÖRDLICHEN SCHEUNE AUF DEM GRUNDSTÜCK 258/37 – BERICHT VOM 31. OKTOBER 2013 
 

Vermerk 
 
Pkt. Mail der Unteren Natur-

schutzbehörde vom 
25.02.2014 

Unsere Stellungnahme hierzu 

2 Entsprechend Angaben im 
Fledermausgutachten, das zu 
einer Scheune als potenzieller 
Lebensraum erstellt wurde, 
wurde „bei der vorliegenden 
Erfassung aufgrund der an-
gewandten Methodik in erster 
Linie die Eignung des Gebäu-
des als Quartiermöglichkeit 
(Sommer- und potenzielle 
Wochenstubenquartiere) 
überprüft.“ (S. 19 Fleder-
mausgutachten). Diese Über-
prüfung in der Scheune er-
folgte entsprechend der An-
gaben ausschließlich in der 
Zeit zwischen 15. und 18. Ok-
tober 2013. 
 
In der Artenschutzprüfung 
wird dann der Schluss gezo-
gen: „Es gibt allerdings keine 
faktischen Hinweise auf vor-
handene Quartiere von Fle-
dermausarten in der unter-
suchten Scheune (BFL 
2013)“. Nun ist jedoch im Ok-
tober die Wochenstubenzeit/ 
Fortpflanzungszeit längst be-
endet. Unter 5.1.2 der Fle-
dermausuntersuchung ist auf-
geführt: „Sicher auszuschlie-
ßen sind jedoch nur Wochen-
stubenvorkommen entspre-
chend auffälliger Arten, wie 
dem Großen Mausohr. Dessen 
Wochenstubenquartiere sind 
auch nach Abschluss der Fort-
pflanzungszeit ... nachzuwei-
sen.“ 

Daraus kann u. E. abgeleitet 
werden, dass die Untersu-
chung auf eine potenzielle 
Wochenstube / Sommerquar-
tier in der Scheune so spät im 
Jahreslauf erfolgte, dass sie 
kein eindeutiges bzw. umfas-
sendes Ergebnis mehr erb-
racht hat bzw. erbringen 
konnte. Wir bitten, hierzu 
Stellung zu nehmen. 

Entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen war nachzu-
weisen, ob gebäudebesiedelnde geschützte Arten wie Vögel oder 
Fledermäuse die untersuchte Scheune besiedeln. Hierzu stellt die 
angewandte Methodik (Quartiersuche, Detektorerfassung) ein 
angemessenes und allgemein bewährtes Verfahren dar. 
 
Geplanter und vereinbarter Leistungsumfang war die Untersu-
chung in einem Doppeltermin (zunächst Gebäudeuntersuchung 
und Aufstellen der Horchboxen, einige Tage später das Einholen 
der Geräte). Planmäßig war die Untersuchung des Objektes am 
24. Juni 2013 vorgesehen. Da an diesem Tag ein Zutritt in die 
Scheune aus unvorhersehbaren Gründen nicht möglich war (die 
Scheune ist Privatbesitz und wurde vom Besitzer an einen Drit-
ten verpachtet), erfolgte an diesem Tag zunächst nur die Besich-
tigung des Umfeldes und danach die Vereinbarung eines Ersatz-
termins, der sich erst zum 15. Oktober 2013 realisieren ließ. Am 
15. Oktober 2013 erfolgte auch die Innenraumbesichtigung und 
die Aufstellung der Horchboxen. Das Einholen der Horchboxen 
fand am 18. Oktober 2013 statt. 
 
Zu bestätigen ist, dass zum Zeitpunkt der Besichtigung des 
Scheuneninneren die Wochenstubenzeit bereits beendet ist. 
Dennoch lassen – unabhängig von diesem Umstand - die ge-
wonnenen Erkenntnisse eine belastbare Aussage darüber zu, ob 
und in welchem Maße die Scheune als Vogel- und / oder Fleder-
mausquartier genutzt wird und welche Schutzvorgaben / Rechts-
folgen sich hieraus ergeben. 
 
Die auch noch im Oktober gewinnbaren und gewonnenen Er-
kenntnisse, wie sie unter Tz. 6.2 des Berichts dargelegt wurden, 
lassen eine belastbare Bewertung des bei Verwirklichung der 
Planung zu erwartenden artenschutzfachlichen Eingriffs zu, wenn 
auch – nochmals - bestätigt werden muss, dass die infolge äuße-
rer Umstände späte Erfassungsterminwahl nicht optimal ist. 
Dennoch stellt eine sorgfältige und umfassende Untersuchung 
eines einzelnen Scheunengebäudes auf Hinweise zum Vorkom-
men geschützter Arten und darüber hinaus die dreitägige Daten-
erhebung durch zwei Horchboxen eine ausreichende Datenbasis 
zur Gewinnung eines ausreichend belastbaren Objekteindrucks 
sicher. Wie auf S. 13 des Berichts dargelegt, registrierten beide 
Horchboxen in den drei Erfassungsnächten Fledermausrufe, da-
bei wurden im Innenraum der Scheune nur 19 Rufe aufgenom-
men, während die Erfassung an der Außenseite 435 Rufsequen-
zen erbrachte. Dies mag auch auf die fotografisch dokumentierte 
Nutzung und den nicht fledermausfreundlich erfolgten Innenaus-
bau des Gebäudes zurückzuführen sein. 
 
Auch unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen wurde 
daher zusammenfassend festgestellt, dass nach dem vorliegen-
den Kenntnisstand im Hinblick auf die Fauna Verbotstatbestände 
im Sinne des § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden können. 



 - 2 -

 
Fortsetzung: 
 
Pkt. Mail der Unteren Natur-

schutzbehörde vom 
25.02.2014 

Unsere Stellungnahme hierzu 

3 
Wir halten es für üblich und 
notwendig, in Bezug auf Fle-
dermauserfassungen nicht nur 
das Datum der jeweiligen 
Untersuchungsnächte anzu-
geben, sondern auch die Wet-
terverhältnisse (Temperatur, 
Niederschlag, Windstärke) 
aufzuführen. Dies fehlt u.E. 
im Fledermausgutachten. 

Die Horchboxen zeichnen nur die Temperatur im 5-Minuten-
Intervall auf, Windstärke und Niederschlag jedoch nicht. 
 
Bei der Horchbox „HB1“, die im Innenraum aufzeichnete, lagen 
die Temperaturen während der Erfassungszeit zwischen 11 und 
14,5° C, bei der Horchbox „HB4“ (mit nach außen gerichtetem 
Mikrofon) betrug die Temperatur 11,2 bis 15,5°C. Dabei wurde 
jeweils nur während der nächtlichen Aktivitätszeiten gemessen. 
Die Wetterverhältnisse waren zu der Zeit wechselnd, tlw. 
regenerisch, kurzfristig Sturmböen (bezogen auf Trier-
Petrisberg. 
 
Am 15.10. (Aufbau der Boxen) und am 18.10. (Abbau) herrschte 
jeweils trockenes Wetter mit wechselnder Bewölkung und leich-
tem Wind. 
 
Exaktere Angaben – bezogen auf die Ortslage Bollendorf - sind 
nicht möglich, weil keine öffentlich zugängliche Wetterstation im 
Raum Bollendorf bekannt ist. Damit sind die Erfassungsbedin-
gungen zwar nicht optimal, aber auch nicht durchgehend als 
schlecht (sehr kalt, Dauerregen o.ä.) zu bezeichnen. 
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